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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

15.
Samstag, den z i May 18°v. Erstes Quartal. Den 11 Prairial, VIII.

Von dem neuen schweizerischen Republikaner erscheint täglich ein Stück. Man abonnirt sich für ein
Quartal oder 7« Stücke mit 4 Franken in Bern und ausser Bern ; Franken, wofür das Blatt postfrey geliefert wird.
Abonnements nehmen an, der Verleger, B. Joh. Ant. OchS in Bern und alle Postämter; die Bürger von Bern können
sich auch an den B. Kiefer, Weibel des Senats, wohnhaft im Hause deS Senats, wenden.

Die Pränumcrantcn auf den ersten Band des Neuen republikanischen Blattes erhalten an die Stelle dsr
ihnen noch fehlenden 44 Nnmcrn, eben so viele Stücke deS Neuen Schweiz. Republikaners; wolle» fie das Blatt fortsetzen,
so betrügt ihr Abonnement für den Rest deS ersten Quartals in Bern - Franken und ausser Bern 2 Fr. 5 Batzen.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung folgender Blätter, von denen noch Ae.nplare um beygcsezte
Preise zu haben find:

Der Schweiz. Republikaner, z Bünde, jeder z» « Fr, I Neues helvetisches Tagblatt, - Bände, jeder zu s Fr.
S'chplement dazu - Fr. I NeueS republikanisches Blatt, 1 Band, 7 Fr.

Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden, sollen in einigen Supplcmentheften nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Supplemente gefunden hat. Ma» prâuunierirt für das erste Hcch
mit z Fr. bey den Herausgebern oder bey I. A. Ochs. Briefe und Geld franco-

Gesetzgebung.
Senat, 21. May.

(Fortsetzung.)

(Beschluß von Lüth a r d s Commißionalbericht.)

Wer unpartheyisch diese Thatsätze mit dem Gesetz

zusammen hält, wird freylich finden, daß den Mu.
nizipalitäten des Cantons Bern zwar die letztem Attri-
butionen zustehen, nicht aber die Fertigung der Con-
trakte.

Unterdessen muß man sich nicht wundern, wenn
das Interesse der Munizipalitäten und ihrer Schreiber
in der unmittelbaren Verbindung, in der die Ferti-
gung der Contrakte, die sie nicht haben, mit den

Freyungen, Homologationen und Gcldaufbruchscheinen
die hingegen ihnen gebühren, stehen; bey dem Mangel
einer in diesem Gesetz enthaltenen Bestimung, wer denn

die Contrakke fertigen solle; bey dem Bewußtseyn, daß

die Munizipalitäten anderer Gegenden dieses Rechts
gemessen, und bey ihren Begriffe» von Einheit und

Gleichheit, die sie, und wahrlich nicht sie allein, mit
Einförmigkeit und Gleichförmigkeit verwechseln, in die-

sem §. 57. den Beruffund die gesetzliche Befugniß zu

finden glaubte, auch die Fertigung der Contrakte an-
zusprechen.

Dieß thu», soweit wir Kenntniß davon haben die
Munizipalitäten von^Worb und Hochstetten, von Zim-
merwald und Rucggisperg, alle im Canton Bern.
Letztere wandten sich direkt mit Petitionen an die Ge»

sctzgebung; erstere liegen mit ihrem Bezirksgericht vor
der vollziehenden Gewalt im Streit, vo» wo aus der

Fall, mittelst verschiedener Bottschaften, an uns ge-
langte. Beyde, die Petitionen der Munizipalitäten
Zimmcrwald und Nueggisperg so wie die Bottschaften
der Vollziehung, verlangten eine Erläuterung dieses

Artikels, und haben nun den Beschluß zur Folge, der

ihnen B. S., vorgelesen wurde.
Ungeachtet nun Eure Commißion einig ist, zu finden«

daß die Frage: welche Munizipalitäten das Fcrtigungs.
recht der Contrakte ansprechen können, und welche

nicht, durch den §. 57. des Gesetzes hinlänglich ent,
schieden ist; ungeachtet sie im gegenwärtigen Augen-
blick eben so wenig als der grosse Rath schicklich sin.
den würde, an der gesetzlichen Bestimmung dieses

etwas zu ändern; ungeachtet also Eure Commißion
in der Sache selbst mit dem Beschluß einverstaudm
ist, so kann sie Ihnen, B. S., die Annahme dessel-

ben dennoch nicht anrathen.
Vorerst ergiebt sich aus dem Beschluß selbst, wenn

er isoliert genommen wird, und so muß man ihn
nehmen, durchaus nicht, warum es zuthun ist; zwar
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find die Bottschaften der vollziehenden Gewalt, die

Streitschriften von Word und Höchstem«, die Peti-
tioncn von Zimmerwald und Rueggispcrg, in dem

Eingang angezogen, allein mit keinem Iota ist des

Inhalts und der Schlüsse derselben gedacht, welches

um so nothwendiger war, als die Schriften von Worb
und Höchstem« mehrere Gegenstände enthalten^

2) Das Wenigste, was man der vollziehenden Ge-

walt schuldig ist, ist doch wohl, daß man ihr bestimmt

sage, wie gegebene Gesetze, die sie gleichförmig exe-

«puren soll, gemeint seyen. Offenbar war sie durch
den Streit der Mmüzipalitäten Word und Hochstät-

ten gegen das dasige Bezirksgericht zu der Einfrage
veranlaßt ; sie war es aber noch mehr durch Euer
Dekret vom 21. Christmonat 1799 das Euere Com-

mißiv» Euch in Rückerinnerung bringen muß. Im
Canton Luzern, wo eben so wenig als im C. Bern,
die Fertigung der Contraktc, die eine Unterpfandsver-
Haftung involviercn, den Untergerichten zu stand, hatte
der Institzminister die Weisung ertheilt, daß die Gült-
brieft durch, die Bczirksschreiber ausgefertigt, und von
dem Bezirksgerichts-Präsidenten besiegelt werden soll-

ten; diese Weisung, die meinen damals geäusserten

unmaaßgeblichcn Begriffen nach, im Gesetze lag, miß-
siel den Munizipalitäten des Cantons Luzern; sie wand-
den sich an die Gesetzgeber, und durch besagtes De-
kret wurde die Weisung des Jnstitzministers, als dem

Gesetz vom 1?. Hornung zuwiderlaufend, kaßirt. Na-
türlichcrweise mußte dieses Dekret der Vollziehung be-

weisen, daß die gesetzgebenden Räthe dem Munizipali-
tätsgesctz eben in Betreff der Fertig ung der Con-

trakte, einen andern Sinn beylegten, als sie,

und so fort war es ihre Pflicht, sich über diesen Sinn
belehren zu lassen, um nicht neuerdings sich Zurecht-
Weisungen auszusetzen, die immer ärgerlich sind, und

das Ansehen der einen oder andern Gewalt kompro-
mitieren.

Nun B- Senatoren frage ich Euch, was ist das

für ein gesetzgeberisches Benehmen, wenn der grosse

Rath auf die anbegehrte nähere Bestimmung des §- 57.
des Muiüzipalgesetzes, ohne auf irgend eine Weise, die

Bestimmung desselben in den Erwägungsgründcn zu

entwickeln, zur Tagesordnung geht, begründt: diese

nähern Bestimmungen seyen allbcrcits in dem §. 57.
enthalten. Kann die vollziehende Gewalt irgend eine

Belehrung, aus dieser Formell mit einem Motifvcr-
sehenc» aber im Grund unmotivierten Tagesordnung,
schöpfen,, und soll sie entweder die Sache uncntschie-

den dahin gehen lassen, und ch den Keim zu gänzli-
cher Unsicherheit des Eigenthums, und einer Menge
Prozesse legen, oder soll sie durch eine nach ihren
Begriffen ertheilte Weisung, sich neuerdings bloß setzen,

die Verfügungen ihres Ministers kaßirt zu sehen?
Hoffentlich keines von beyden; denn Sie, Bürger Se-
natorcu! werden diesen mangelhaften Beschluß ver-
werfen, wozu Ihnen Eure Commißion einstimmig am
rathet, in Hoffnung, der grosse Rath werde durch einen

neuen Beschluß die Tagesordnung so motiviren, daß
über den, von der Gesetzgebung dem qucstisnirten 57 §.

beygelegten Sinn sowohl an sich, als in Verbindung
mit Eurem Dekret voin 21. Christm. 1799, kein wei-
tercr Zweifel bey der Vollziehung obwalten könne.

Der Beschluß wird verworfen.
Der grosse Rath übersendet eine Zuschrift der Gc^

mcinde Sumiswald, C. Bern.
Schw aller. Was soll die Vollziehung mit die-

ftr Schrift thun? Sie enthält nichts als Scheltungen
der Räthe, und ähnliche Ungezogenheiten.

U st e r i. So schlimm ist die Sache eben nicht.
Die Bittschrift klagt darüber, daß die verschiedenen

Partheyen in den Räthen sich gegenseitig Aristokraten
und Jakobiner schrlten, und nicht sie ist es, die sich diese

Sel,eliworte erlaubt. Dagegen begreift ich freyst h auch

nicht, warum wir durch Zuweisung solcher Zuschriften-
der Vollz. Commißion soviel Zeit rauben.

M l t t e l h 0 lz e r. Die Zusendung an die Voll-
Ziehung bezieht sich einzig auf die Rückgabe der Was-

sen, welche die Bittsteller begehren.

Lüthl v. Langn- hat nichts als Gutes in der.

Adresse gehört.

Am 22te» May waren keine Sitzungen in beyden

Räthen.

Kleine S ch Pisten.
Versuch eines Constitution sentwurfs

für Helvetica, von Christoph Zirm
merman n, Pfr. an der französ. Kir-
che inZür i ch. A n fa n g s M a i m 0 n at s

1800. 8. S. 19.

Da dieis-kleine Schrift im grossen Rath der helve-

tischen Republik dnrch eines seiner Mitglieder denn«-

zirt worden; ch glauben wir denjenigen unserer Leser,

die sie etwa noch nicht kennen, eine Gefälligkeit zn


	Gesetzgebung

